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Artikel 99

begangen haben, vor Gericht zur Verantwortung 
gezogen werden.

1 Die Staatsanwaltschaft wird vom Generalstaats
anwalt geleitet.
2 Dem Generalstaatsanwalt unterstehen die Staats
anwälte der Bezirke und Kreise sowie die Militär
staatsanwälte.
3 Die Staatsanwälte werden vom Generalstaats
anwalt berufen und abberufen, sie sind ihm verant
wortlich und an seine Weisungen gebunden.
4 Der Generalstaatsanwalt ist der Volkskammer 
und zwischen ihren Tagungen dem Staatsrat ver
antwortlich.

1 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird 
durch die Gesetze der Deutschen Demokratischen 
Republik bestimmt.
2 Eine Tat zieht strafrechtliche Verantwortlich
keit nur nach sich, wenn diese zur Zeit der Begehung 
der Tat gesetzlich festgelegt ist, wenn der Täter 
schuldhaft gehandelt hat und die Schuld zweifels
frei nachgewiesen ist. Strafgesetze haben keine rück
wirkende Kraft.
3 Eine strafrechtliche Verfolgung ist nur in Über
einstimmung mit den Strafgesetzen möglich.
4 Die Rechte des Bürgers dürfen im Zusammen-
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